
 
 
 
 
 
 
 
 

     19.05.2015 
 

Vorlage für die Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses 
am     20.05.2015  
 
 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
[Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Stiftung des Brand-
schutz-Ehrenzeichens] 
zu Drucksache 18/ 2581 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
 
Artikel 2 des Gesetzentwurfes erhält folgende Fassung: 
 

„Inkrafttreten 
Das Gesetz tritt rückwirkend zum 01.01.1974 in Kraft.“ 
 

 
 
 
Petra Nicolaisen 
und Fraktion 
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